
der Krankheit des Leiters weiter geöffnet zu halten. 
Dazu haben sich die Klägerinnen und die Zeugin be
reit erklärt. Etwa eine Woche später wurde ihnen dann 
die Vereinbarung zur Unterschrift übergeben. Erst zu 
biesem Zeitpunkt haben sie Kenntnis davon genom
men, daß Inhalt der Vereinbarung auch die Kollektive 
materielle Verantwortlichkeit war. Die Zeugin hat da
zu ausdrücklich betont, daß sie in der Aussprache we
der über ihre Rechte und Pflichten aus einer solchen 
Vereinbarung noch über die sich ergebenden Konse
quenzen aufgeklärt worden ist.
Aus diesem Sachverhalt ergibt sich, daß der Abschluß 
der Vereinbarung nicht entsprechend den Forderungen 
der Richtlinie vorbereitet war und die sachlichen Vor
aussetzungen für eine solche Vereinbarung nicht Vor
gelegen haben, weil es nicht der Wille der Mitglieder 
des Kollektivs gewesen ist, die kollektive materielle 
Verantwortlichkeit zu übernehmen. Die Verklagte hat 
aber auch grob gegen den Grundsatz verstoßen, daß 
bei Abschluß einer solchen Vereinbarung die Zustim
mung der BGL vorliegen muß. Die BGL hat weder vor 
Abschluß noch danach ihre Zustimmung erteilt. Aus 
der dem Senat überreichten Stellungnahme des BGL- 
Vorsitzenden ergibt sich, daß dieser nachträglich von 
dem Abschluß der Vereinbarung informiert worden 
ist und von sich aus sein Einverständnis erklärt hat. 
Es kann aber kein Zweifel darüber bestehen, daß eine 
wirksame Zustimmung nur durch die BGL als ge
wählte Leitung hätte erteilt werden können.
Die Vereinbarung hätte aber auch deshalb nicht abge
schlossen werden dürfen, weil das Kollektiv neu ge
bildet worden ist und damit die Voraussetzungen des 
Abschn. II Ziff. 2 Buchst, b und c der Richtlinie nicht 
erfüllt waren.
Bei der kollektiven materiellen Verantwortlichkeit ist 
weiter zu beachten, daß gemäß Abschn. Ill Ziff. 1 
Buchst. E der Richtlinie durch Betrieb und Kollektiv ge
meinsam die Ursachen für das Entstehen von Ver
lusten zu klären sind, wenn festgestellt wird, daß Dif
ferenzen zwischen der übergebenen sowie zwischen
zeitlich eingegangenen Warenmenge und den abge
rechneten Geldeinnahmen bestehen oder Inventarge
genstände fehlen. Ebenso ist gemäß Abschn. III Ziff. 4 
dann, wenn das Kollektiv materiell verantwortlich ge
macht werden soll, die BGL vorher zu unterrichten, 
damit sie bei der Klärung der Ursachen mithilft. Es 
handelt sich hier um eine Erweiterung der gesetzlichen 
Anforderung aus § 112 Abs. 1 GBA, wonach bei Eintritt 
eines Schadens der Betriebsleiter unter Teilnahme der 
Werktätigen die Ursachen des Schadens unverzüglich 
aufzudecken und zu beseitigen hat.
Die Verklagte hat auch insoweit ihre Pflichten nicht 
erfüllt. Aus dem Vorbringen der Parteien und der Aus
sage der Zeugin ergibt sich, daß durch die Abteilung 
Wirtschaftskontrolle der Verklagten lediglich persön
liche Aussprachen mit der Klägerin K. und der Zeugin 
geführt worden sind. Eine Beratung mit dem gesamten 
Kollektiv fand nicht statt. Die BGL hat nur eine Mit
teilung erhalten, daß die materielle Verantwortlich
keit geltend gemacht werden soll.
Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände hat es 
von Anfang an an den Voraussetzungen für den Ab
schluß einer Vereinbarung über die Rechenschafts
pflicht und die damit verbundene kollektive materielle 
Verantwortlichkeit gefehlt. Daher und auf Grund der 
Tatsache, daß eine Inventur im Zusammenhang mit 
der Übergabe der Gaststätte an das Kollektiv nicht 
durchgeführt worden ist, war die Geltendmachung der 
materiellen Verantwortlichkeit gegenüber den Kläge
rinnen aus § 113 Abs. 2 Buchst, b GBA ausgeschlossen. 
Die Voraussetzungen für die materielle Verantwortlich
keit nach § 113 Abs. 1 GBA lagen ebenfalls nicht vor.
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